
Nachrichten
„alcedo“ — Ornithologische Beiträge aus Westfalen

Das bisherige Mitteilungsorgan der westfälischen Ornithologen, der „an- 
thus“, ist von seinem Herausgeber mit Erscheinen des Jahrgangs 1973 ein
gestellt worden. Aus diesem Grunde gibt nun die Westfälische Ornitholo- 
gen-Gesellschaft in eigener Regie die Zeitschrift „alcedo“ heraus, die in 
vier Ausgaben jährlich erscheint. Mitglieder der WO-G erhalten die Zeit
schrift kostenlos. Sie kann aber auch im Abonnement zum Preis von 
18,— DM zzgl. Versandkosten bezogen werden. Bestellungen und Probe- 
heft-Anforderungen können gerichtet werden an: Westfälische Ornitholo- 
gen-Gesellschaff, 472 Beckum-Vellern, Am Wiesenborn 15.

Empfehlung der Kommission
vom 20. Dezember 1974

an die Mitgliedstaaten zum Schutz der Vögel und ihrer natürlichen 
Lebensräume
(75/66/EWG)

1. Das am 22. 11. 1973 vom Rat 
verabschiedete Aktionsprogramm 
der Europäischen Gemeinschaft 
für den Umweltschutz1) sieht in 
Titel II, Kapitel 1, Absatz Bf des 
zweiten Teils mehrere Aktionen 
zur Erhaltung des natürlichen 
Lebensraums vor. In Buchstabe f 
ist eine Sonderaktion zum Schutz 
der Vögel und einiger anderer 
Tierarten vorgesehen.

2. Im Auftrag der Kommission hat 
die „Zoologische Gesellschaft von 
1858“ in Frankfurt/Mai unter der 
Verantwortung von Professor Dr. 
Bernhard Grzimek in Beratung 
mit den wichtigsten einschlägi
gen internationalen Organisatio
nen eine Untersuchung der ver
schiedenen Aspekte des Vo
gelschutzes durchgeführt, deren 
wichtigste Ergebnisse wie folgt 
zusammengefaßt werden können:

a) Von den 408 in der Gemein
schaft wildlebenden Vogelar
ten ist bei 125 Arten ein zah
lenmäßiger Zuwachs zu ver
zeichnen, während bei 221 Ar
ten ein zum Teil rapider Rück
gang festzustellen ist.
Die Anzahl der in den letzten 
Jahrzehnten ausgerotteten Ar
ten ist von Land zu Land un
terschiedlich: so wurden in Ita
lien 32, in Deutschland 17 und 
in Belgien 6 Arten ausgerottet. 
Für die gesamte Gemeinschaft 
beläuft sich die Zahl der vom 
Aussterben bedrohten Arten 
auf 58. Die entsprechenden 
Zahlen für die einzelnen Mit
gliedstaaten liegen jedoch in 
einigen Fällen noch wesentlich 
höher.

b) Die Hauptursachen für die 
außergewöhnlich hohe Sterb-
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lichkeit bei den im Rückgang 
befindlichen Vogelarten sind:
— übermäßige Dezimierung 

durch den Menschen (Jagd, 
Auslegen von Netzen usw.) 
in einigen Mitgliedstaaten 
und in den meisten Dritt
ländern;

— Verlust des Lebensraums 
infolge von Maßnahmen zur 
Raumerschließung (Trok- 
kenlegung, unüberlegte 
Flurbereinigung, Besiede
lung, Förderung des Frem
denverkehrs usw.);

— Vergiftung ihrer Nahrung 
und Verseuchung ihres Le
bensraums.

c) Angesichts der Bedeutung der 
Vögel für das ökologische 
Gleichgewicht wird die Quali
tät der natürlichen Umwelt 
durch den zahlenmäßig zu 
starken Rückgang bei etwa der 
Hälfte der in Europa heimi
schen Vogelarten ernsthaft be
einträchtigt. Diese Beeinträch
tigung ist übrigens nicht nur 
auf das Gebiet der Länder be
schränkt, in denen kein ausrei
chender Vogelschutz besteht, 
sondern auch auf die Gebiete 
anderer Länder, die sich in der 
Migrationszone der Zugvögel 
befinden. Es handelt sich also 
um ein typisch grenzüber
schreitendes und internationa
les Umweltproblem, dem nicht 
durch isolierte nationale Maß
nahmen beizukommen ist.

d) Abgesehen von den abträgli
chen Folgen für das ökologi
sche Gleichgewicht, hat die 
übermäßige Sterblichkeit bei 
rund der Hälfte der Vogelar
ten außerdem nicht zu unter
schätzende negative Auswir
kungen auf verschiedene Wirt
schaftszweige — insbesondere 
für die Landwirtschaft und den

Fremdenverkehr — sowie auf 
mehrere Gebiete der Wissen
schaft (Ornithologie, Ethologie, 
Biologie, Ökologie, Soziologie 
usw.). Die durch eine vernünf
tige Einschränkung der Vogel
jagd entstehenden negativen 
Auswirkungen auf gewisse 
Industriezweige (insbesondere 
Jagdwaffen- und Munitions
industrie und -handel) treten 
in den Hintergrund.

e) Die Vögel bilden einen wich
tigen Faktor der Lebensquali
tät, wie sie von zahlreichen Be
völkerungskreisen in Europa 
gesehen wird, ja sie stellen für 
viele Menschen, insbesondere 
für die Städter, den hauptsäch
lichen Kontakt zur Natur dar. 
Auch die öffentliche Meinung 
betrachtet die Zugvögel mehr 
und mehr als ein gemeinsames 
Erbe und nicht als das aus
ausschließliche Eigentum des 
Landes, in dem sie sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 
aufhalten.

3. Der Schutz der Vögel und be
stimmter wildwachsender Pflan
zenarten und wildlebender Tier
arten könnte beträchtlich verbes
sert werden, wenn alle Mitglied
staaten dem im Oktober 1950 in 
Paris getroffenen internationalen 
Übereinkommen zum Schutze der 
Vögel sowie dem Übereinkommen 
über die Erhaltung der interna
tional bedeutenden Sumpfgebiete 
als Lebensräume für Wasservö
gel, das im Februar 1971 in Ram- 
sar verabschiedet wurde, beitre
ten würden.

4. Das Pariser Übereinkommen von 
1950 über den Vogelschutz ersetzt 
und verbessert das ebenfalls in 
Paris im Jahre 1902 von 12 euro
päischen Staaten geschlossene 
Übereinkommen zum Schutze der
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Vogelarten, die für die Landwirt
schaft von Nutzen sind. Im Ge
gensatz zu dem Übereinkommen 
von 1902 ist das Übereinkommen 
von 1950 jedoch im wesentlichen 
durch ökologische Erwägungen 
motiviert, obgleich in Artikel 5 
mit dem Verbot, den Vögeln un
nötigen Schmerz zuzufügen, ein 
ethischer Beweggrund aufgenom
men ist. Dieses Übereinkommen 
gilt ausnahmslos für alle wildle
benden Vogelarten. Es soll insbe
sondere einen durchgreifenden 
Schutz für alle Arten während 
der Fortpflanzungs- und Migra
tionsperiode gewährleisten. Die 
von der Ausrottung bedrohten 
Arten oder Arten „von wissen
schaftlichem Interesse“ stehen 
das ganze Jahr über unter Schutz. 
Ausnahmen von den Vorschriften 
dieses Übereinkommens können 
den Teilnehmerstaaten für den 
Fall gewährt werden, daß be
stimmte Arten auf Grund ihrer 
Überzahl der Landwirtschaft 
schaden würden. Dieses Überein
kommen ist seit dem 17. Januar 
1963 in Kraft.

5. Das Übereinkommen über die Er
haltung international bedeuten
der Sumpfgebiete, insbesondere 
als Lebensraum für Wasservögel, 
wurde am 2. Februar 1971 auf 
einer von der iranischen Regie

rung in Ramsar einberufenen in
ternationalen Konferenz ange
nommen. Das Übereinkommen 
tritt in Kraft, sobald ihm sieben 
Staaten beigetreten sind. Außer 
dem Vereinigten Königreich ha
ben bereits vier Länder, nämlich 
Finnland, der Iran, die Schweiz 
und die Sowjetunion, die Ratifi
zierungsverfahren eingeleitet.
Das Übereinkommen wird allge
mein als lebenswichtig für die Er
haltung des ökologischen Gleich
gewichts und eines unersetzlichen 
Naturgutes betrachtet; seine Be
deutung geht weit über die des 
bloßen Schutzes der Wasservögel 
hinaus.

6. In dem Bestreben, einen Beitrag 
zum Schutz und zur Verbesserung 
der Umwelt und der Lebensqua
lität zu leisten, und gestützt auf 
den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft, empfiehlt die Kommission 
den Mitgliedstaaten, den beiden 
vorgenannten Übereinkommen so 
bald wie möglich beizutreten, so
fern sie dies nicht bereits getan 
haben.

Brüssel, den 20. Dezember 1974
Für die Kommission  

Der Präsident 
Frangois-Xavier ORTOLI

Persönliches
Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern beglückwünscht
zum 65. Geburtstag:

Dr. RUDOLF BERNDT, geb. 27. 7. 1910 
Dr. GEORG SCHEER, geb. 17. 8. 1910

zum 60. Geburtstag:
JOST STRAUBINGER, geb. 4. 6. 1915

zum 50. Geburtstag:
HANS GEORG SCHALL, geb. 4. 6. 1925
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